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8.8.7.3 Fallbeispiel
Ausgangslage
Herr Arbeitsam wohnt und arbeitet in der Schweiz. Er erhält Optionen mit 6-jähriger Laufzeit sowie einer
3-jährigen Vesting-Periode. 2 Jahre nach Zuteilung zieht Herr Arbeitsam nach Deutschland. 3 Jahre nach
Wegzug übt er die Optionen mit einem Gewinn von Fr. 180’000.– in Deutschland aus.

Lösungsansatz
Die Schweiz ist zur pro rata Besteuerung des Ausübungsgewinnes berechtigt, da Herr Arbeitsam während
der Vesting-Periode 2 Jahre in der Schweiz gearbeitet hat.
Basis für die pro rata Berechnung in der Schweiz ist der Zeitraum von der Zuteilung bis Vesting,
vorliegend 3 Jahre. Der Anteil Schweiz beträgt somit 2

3 des Ausübungsgewinnes von Fr. 180’000.– = Fr.
120’000.– (satzbestimmend Fr. 180’000.–). Die Verpflichtung zur Steuererhebung obliegt dem
Arbeitgeber, welcher die Optionen zugeteilt hat.
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